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kleinen beym Ausschenken gebrauchten Maaße, des-

sen Unterschied von dem beym Einkaufe gewöhnt,-
chen, immer noch n p. Ct. und gar i e P. Ct. be-

trägt, ein mehr als hinlänglicher Ersatz gefunden wird,
und daß nur der Consument diese Abgabe entrichte,
nie der Wirth. Dieses sind die Beweggründe der

Vollziehung, diese Getränksteuer zu bewilligen, obschon

sie in der ncmlichci, Botschaft erklärt, daß das Um-

geld, wie es m der ehemaligen Ordnung der Dinge
bezogen worden, mit den Grundsätzen unsrer Verfassung
unverträglich sey.

So sehr die Majorität Ihrer Polizeycommißion sich

mit der Verfügung der Vollziehung einzuverstehen

wünschte, so kann sie doch auö folgenden Gründen

nicht'einstimmen, und zwar
1) Weil das Gesetz vom 15. Hornung 1799 deutlich

vorschreibt, daß alle Einwohner der Gemeinde ohne

Unterschied, nach Verhältniß ihres Vermögens beytra-

gen sollen, die Ausgabe» zu bestreiken, welche durch

die gewohnten Gemeindscinkünfte nicht möge» be-

stritten werden. So lange dieses Gesetz nicht zurück,

genommen ist, kann nie eme Classe von Bürgern allein

angehalten werden, besondere Gemcindssteurcn zu tragen.
2) Das Gesetz vom 25. April! ,800 überträgt zwar

der Vollziehung bey waltenden Streitigkeiten über Ge-

mcindsanlagen zu entscheiden. Allein auch dieses Gesetz

bindet die Entscheidung der Vollziehung und wies sie

auf das Gesetz von Hornung zurück.

(Die Forts, folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
An das helvetische Publikum.

Eine Edictalcication des Cautoiisgerichts in Luzern

vom Nov. -Zoo, welche in die öffentlichen Blätter)
eingerückt ist, und mich unter Androhung weiterer ge.

nchllicher Verfolgungen auffordert, einem Urtheil die-

ses Gerichts genug zu thun, welches mich auf eine

Injurienklage der luzernerschen VenvalrungSkammer,

zu einer offengerichtliche» Genugihuung gegen dieselbe

verfällt, hat, nöthiget mich nun, diesem Gericht eben-

falls förmlich und offenkundig zu erkläre».

Daß der Unterzeichnete der Aufforderung zur per-

söulicher Stellung kein Genüge thun werde, weil diese

Forderung ungereimt und unbefugt, weil das Urtheil

selbst der gesetzlichen Ordnung und Vorschrift zuwider,

und so wie das bisherige Benehmen des Gerichts und

der Kläger in dieser Sache, der magistralischen Würde

und Anstand entgegen ist, und daß daher der Unter-

zeichnete mm öffentlich gegen dieses Urtheil protestiert
und sich deßwegen, seinem Recht gemäß, zur cinstive,,

ligcn freywilligen Verbannung aus seinem Vatcrlruite
erklärt, bis die vorhabende und dringlichuölhige V».
änderung der Staatsordnung und der Organisation
der Gerichtshöfe in Helvetian, es ihm erlauben wich,

seine Rechte gegen dieses Urtheil und die rohen Urhà
desselben, vor einem Gerichtshof ausfindig zu mache»,

dessen Mitglieder mit ihrem Amt Achtung für ihn

Wicht und Bekanntschaft mit der gesetzlichen Ordnmz
verbinden.

Ich werde indessen das Publikum nächstens d»rch

eine, mit den Prozeßakten begleitete, Darstellung die-

scs Injurwnhandels (der nun bald 2 Jahre vor dm

Gerichten schwebt, und schon durch seinen Namen und

durch diese Dauer, ein Vorwurf für den Verstand und

die Humanität der öffentlichen Stell« wird, die den-

selben angefangen hat in den Stand setzen, selbst in

dieser Sache zu urtheilen. Eine kurze Erzählung d«

Veranlassung und des Ganges dieses Rechtsh^ndels ist

vorläufig in den Stücken 19;, 194 und 19; des N.

Schweiz. Republikaners eingerückt.

Zürich am 12. Dec. i8o->.

David Vogel, Architck!'

Avertissement.
Da der unterm 26. Wintermonal lezlhin durch di!

öffentlichen Blätter percmptorisch citierte Architekt Da-

vld Vogel von Zürich, welcher der allhiesigen Vcrwal-

tungskammer für die ihr gemachte chreurührifche Zn>

läge, die schuldige Genugthuung und erkennte Adbiile

zu thun, sich bisanhin immer geweigert, am Rechten

nicht erschienen: so werden von Seite des Cantoiisgc>
^

richts Luzern alle Ereculionsgewalten der helvetische»

Republik ersucht, aus besagten David Vogel (deß» >

Signalement hiennten beygeft gt ist ein wachsames

Auge halten, und ihn auf Betreten gesanglich eiià
fern zu lassen.

Signalement.
David Vogel, gebürtig von Zürich, ungefähr 6»

Jahre alt, gewesener Baumeister vom Eteinwerk, t

Schuh 2 Zoll hoch, besessen zusammengestoßenen

pers, hat graue Augen, grosse gebogne Na>è, startt

weißgraue Augbrauncn, grossen alisgeworfenen M»à
rundes Kinn, graue Haare, geht vorciugebogcn daher,

und hinkt ein wenig. — Luzern, Freyrags den 1? D"'
Aus Austrag des Canconsgerichls,

Die Gerichtfchreiberep.


	An das helvetische Publikum

